
„Niemand soll verloren gehen“





Seit 11/2019

• Ca 50 Kolleg:innen aus 3 RK

• Alle unter einem Dach

Herausforderung

• Ziele, Herangehensweisen, Vorgaben der Partner kennenlernen

• Gemeinsame Workshops und Austausch schaffte Transparenz

Gemeinsames Ziel:

• Ganzheitliche Unterstützung für den jungen Menschen

• Vielfältige Problemlagen – verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen-
Hilfe aus einer Hand



SGB 
II

SGB 
III

SGB 
VIII

Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit

Voraussetzungen:
Kenntnis über die verschiedenen Angebote
rechtlichen Grundlagen. Politischen Vorgaben und aktuelle 
Entwicklungen sind bekannt, kommuniziert und gegenseitig 
akzeptiert.

Entwicklung gemeinsamer bedarfsgerechte Angebote und 
Vernetzungsstrukturen 

Ziel: Schaffung eines kohärenten, aufeinander 
abgestimmten Übergangssystems 



Niedrigschwelliger Zugang- auf allen Ebenen 

Zugang über Netzwerke

Selbstmelder

Direkter Zugang

- Schulen: Berufsberater einmal wöchentlich Sprechtage, Kooperation mit Schulsozialarbeit, regelmäßige   
Angebote in berufsbildenenden Schulen (z.B. durch Vorstellung der JBA an Thementagen oder in Klassen,  
Schulplatzbörse

- Angebote in Jugendzentren und Nachbarschaftsbüros
- Vernetzung mit Streetwork
- Kooperation mit der stationären Jugendhilfe
- Bildungsträgern (3 16h MN in HL) und freien Trägern der Jugendhilfe
- Jugendgerichtshilfe
Mit allen Netzwerkpartnern zusammen ist sichergestellt, dass der Erstkontakt mit dem jungen Menschen sowohl 
bei uns in der JBA, als auch in den anderen Einrichtungen erfolgen kann.

- Zahl steigt seit 2 Jahren deutlich -> Bekanntheit JBA steigt, Mundpropaganda wirkt

Telefonhotline, E-Mail, Kontaktformular auf Website,  Jugendapp, gemeinsame Eingangszone.



Gemeinsame Fallbearbeitung

Gemeinsame Fallkonferenzen Information und Abstimmung in laufenden Fällen

Gemeinsame Termine mit dem jungen Menschen

Team Jugendhilfe bleibt zuständig
Unabhängig von Rechtsansprüchen bleibt das Team Jugendhilfe der JBA  so lange zuständig, wie der junge Mensch das will oder 

braucht. Also auch, wenn der Bürgergeldbezug endet, Berufsberatung nicht mehr nötig ist. Solange Themen offen und zu 
bearbeiten sind, ist der junge Mensch weiter am Team Jugendhilfe angebunden.



Das ist Max.
Alter: 17
Seit 2020 in stationärer Jugendhilfe
In drei Monaten, mit seinem 18. Geburtstag endet die Jugendhilfe 

Max hat keine Ausbildung, keine Wohnung, kein Geld und viele 
Fragen. Er wird nach Beendigung der stationären Hilfe, zurück zu 
seinem Vater ziehen müssen, mit dem er sich nicht versteht. 

An Max´19. Geburtstag geht es ihm viel besser. Er ist in der Eigenständigkeit 
angekommen und hat für sich eine Perspektive entwickelt. 

Was war passiert?



Fallwerkstatt mit den stationären Hilfen

Erstkontakt bereits vor Ende der Jugendhilfe

Anbindung an die JBA 

Gemeinsame Fallkonferenz

Ergebnis: Berufsorientierung , FHJ, Teilnahme am WLR

- Berufliche Orientierung
- Selbständigkeit stärken
- Sicherung des Lebensunterhalts

Freiwilliges Handwerksjahr - Für Ausbildungsbetriebe -
Ausbildung - Handwerkskammer Luebeck (hwk-luebeck.de)

Erklärvideo Wohn-Lern-Raum

https://www.hwk-luebeck.de/ausbildung/fuer-ausbildungsbetriebe/freiwilliges-handwerksjahr
https://youtu.be/hxcWZbv__-k


Fazit 

Die Arbeit der Jugendberufsagentur in Lübeck mit ihrer Methodenvielfalt, den kurzen Wegen und der 
guten Vernetzung zwischen unterschiedlichen Akteuren mit unterschiedlichen Aufgaben trägt seit fünf 
Jahren spürbar dazu bei, dass Hilfen passgenauer erfolgen, dass sie besser aufeinander abgestimmt sind, 
dass Doppelungen und Umwege vermieden werden und dass insgesamt für die jungen Menschen ein in 
sich stimmiges, übersichtliches und transparentes Unterstützungssystem entstehen kann. 
Dennoch wird es weiterhin notwendig sein, Wege und Möglichkeiten zu entwickeln, die sicher stellen, 
dass auch junge Menschen mit schlechteren Startchancen den Einstieg in Ausbildung und Beruf schaffen 
und die adäquate Unterstützung dafür in der JBA bekommen können. 

Niemand soll verloren gehen --- Wir bleiben dran!
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